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1.   EINLEITUNG 

Die vorliegende Änderung des PAP „Quartier existant“ wird im Zuge der PAG-Änderung „Haeregaart“ in der 

Ortschaft Eisenbach, Gemeinde Parc Hosingen erstellt. 

 

Das ca. 0,89ha große Plangebiet der PAG-Änderung wird als „zone mixte villageoise“ (MIX-v), „zone de sport 

et de loisirs“ (REC-1) und als „zone de jardins familiaux“ ausgewiesen. Zusätzlich behalten Teile der Fläche 

die Grundzonierung als „zone d’habitation 1“ (HAB-1) bei. Das Plangebiet wird von den bestehenden Straßen 

„Haaptstross“, „Wuelesser Wee“ und „Um Haeregaart“ aus erschlossen. Ziel der PAG-Änderung ist es, durch 

die Aufhebung der „zone soumise à un plan d’aménagement particulier nouveau quartier“ und den geplanten 

Umwidmungen einer „zone d’habitation 1“ (HAB-1), die Errichtung eines Mehrfamilienhauses und mehreren 

Einfamilienhäusern in Straßenrandbauweise sowie den Bau eines Spielplatzes zu ermöglichen. 

 

Im aktuell rechtsgültigen PAP „quartier existant“ der Gemeinde Parc Hosingen ist das Plangebiet als „zone 

destinée à être urbanisation“, die nicht in den Gültigkeitsbereich des PAP „quartier existant“ fällt, ausgewiesen. 

Entsprechend der geplanten PAG-Änderung sollen die Bereiche für eine Einfamilienhausbebauung als 

„quartier existant – espace residentiel“ klassiert werden. Die Fläche, auf der das Mehrfamilienhaus geplant 

ist, wird analog zu den Ausweisungen des PAG als „quartier existant – espace villageois 1“ ausgewiesen und 

die Fläche des geplanten Spielplatzes als „quartier existant – sports et loisirs (L 1)“. 

 

 
Abb. 1:  Abgrenzung des Plangebietes der PAP QE-Änderung (rot strichliert) mit den neuen Ausweisung zum „quartier existant – espace 

residentiel“ (hellgelb), „quartier existant – espace villageois 1“ (braun) und „quartier existant – espace sports et loisirs“ (grün) 

in der Ortschaft Eisenbach. Quelle: Orthophoto 2021 verändert nach CO3 2022 

 

  



2  ARGUMENTAIRE JUSTIFIANT L’INITIATIVE – MODIFICATION PONCTUELLE DU PAP „QUARTIER EXISTANT“ EISENBACH 

1208_04_12_09.09.2022  CO3 s.à r.l. 

Aufgrund der Ausweisungen der PAG-Änderung ergibt sich die Notwendigkeit zur Anpassung der 

Abgrenzungen des PAP QE. Die außerhalb der Plangebiete liegenden „Quartiers existant“ behalten ihre 

Ausweisung bei. Im Zuge der PAP QE-Änderung wird nur der graphische Teil („partie graphique“) an die 

geänderte Abgrenzung des betroffenen „Quartiers existants“ (QE_ER, QE_EV1, QE_L 1) angepasst. Die 

Festsetzungen des schriftlichen Teils („partie écrite“) bleiben unverändert. 

 

Der aktuell rechtsgültige PAG der Gemeinde Parc Hosingen basiert auf dem Gesetz vom 19. Juli 2004 in 

seiner geänderten Fassung und wurde entsprechend den Regelungen des „Règlement grand-ducal du 8 mars 

2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune“ erarbeitet. Der PAG wurde 

am 26. November 2018 vom Innenminister genehmigt. Zeitgleich mit dem PAG wurde entsprechend der 

Regelungen des „Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement 

particulier „quartier existant“ et du plan d’aménagement particulier „nouveau quartier““ ein PAP QE, der am 

03. Dezember 2018 vom Innenminister genehmigt wurde, erarbeitet. 
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2.   GEGENSTAND DER PUNKTUELLEN ÄNDERUNG 

Die punktuelle Änderung des PAP „Quartier existant“ der Gemeinde Parc Hosingen betrifft die Abgrenzungen 

der „quartiers existants“ am westlichen Ortsrand von Untereisenbach. 

 

Änderung des graphischen Teils (Partie graphique) 

Im Rahmen der vorliegenden punktuellen Änderung der „Partie graphique“ des PAP „Quartier existant“ sollen 

in Eisenbach ca. 0,87ha in den Geltungsbereich des „PAP quartier existant“ fallen. Ca. 0.4ha sollen als 

„quartier existant – espace residentiel“, ca. 0,13ha als „quartier existant – espace villageois“ und ca. 0,34ha 

als „quartier exitant – espace sports et loisirs“ ausgewiesen werden. 0,02ha des 0,89ha großen Plangebietes 

sind Straßenraum und fallen deshalb nicht in den Geltungsbereich des „PAP quartier existant“. 

Die punktuelle Änderung des graphischen Teils betrifft ausschließlich diese Plangebietsfläche. Alle übrigen 

Ausweisungen der „Partie graphique“ bleiben von der punktuellen Änderung unberührt.  

Folgende Parzellen sind von der punktuellen Änderung des graphischen Teils des PAP „quartier existant“ 

betroffen: 

▪ 73/881 

▪ 77/883 

▪ 78/889 

▪ 78/890 

▪ 106/169 

▪ 107/735 

▪ 107/834 

▪ 111/775 
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Abb. 2:  links: Auszug aus der „partie graphique“ des aktuell rechtsgültigen PAP „Quartier existant“ mit Abgrenzung des Plangebietes 

(rot strichliert). Quelle: CO3 2018, verändert nach CO3 2022 | rechts: Auszug aus der „partie graphique“ des geänderten 

PAP „Quartier existant“ mit Abgrenzung des Plangebietes (rot strichliert). Quelle: CO3 2022
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3.   PARTIE GRAPHIQUE 
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